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Anpassung an die Folgen des Klimawandels

In Berlin wurde das Thema Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels in das Berliner Energie- und Klimaschutzpro-
gramm 2030 integriert. 

Mit einem Klimafolgenmonitoring und der Dauerbeobach-
tung ausgewählter Indikatoren werden Klimaveränderun-
gen und deren konkrete Auswirkungen, aber auch die 
Wirkung eingeleiteter Maßnahmen auf lokaler Ebene nach-
vollzogen und Anpassungsprozesse gesteuert.

Berlin wird seine Stadträume und Infrastrukturen unter an-
derem in den Bereichen Verkehr, Gesundheit und Stadtgrün 
gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels nachhaltig 
anpassen und widerstandsfähig machen. Wenn sich das 
Klima in Berlin weiter entwickelt wie bisher, wird es 2100 in 
etwa dem im heutigen Toulouse, Südfrankreich entspre-
chen.
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Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Berlin | Einleitung

Toulouse Berlin

Abb. 1: Den AFOK-Berechnungen zufolge wird Berlin – was den Jahres-
gang von Temperatur und Niederschlägen angeht – im Jahr 2100 wahr-
scheinlich das Klima haben, das die südfranzösische Stadt Toulouse heute 
aufweist. 
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Im Jahr 2100 könnte es in Berlin so warm sein wie heute in Südfrankreich.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Referat III A – Klimaschutz und Klimaanpassung
Brückenstraße 6 
10179 Berlin
E-Mail: klimaschutz@senuvk.berlin.de

Alle Informationen zu Klimaschutz in Berlin fi nden Sie 
unter: 
www.berlin.de/senuvk/klimaschutz

Berlin: klimafreundlicher

Klimaschutzpolitik in Berlin
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Wirksame Klimapolitik baut auf zwei Säulen auf:
Zum einen auf die Vermeidung von für den Klimawandel 
ursächlichen Treibhausgasemissionen für mehr Klima-
schutz sowie zum anderen auf die Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels, die schon heute nicht mehr zu vermei-
den sind. 

Berlin, April 2018

Die Rolle Berlins beim Klimaschutz

Berlin ist bereits heute eine klimafreundliche Stadt. Die Ge-
samtsumme der Berliner Kohlendioxidemissionen, die vor 
allem bei der Energieerzeugung bzw. Verbrennungsvor-
gänge entstehen, konnte im Vergleich zu 1990 bereits um 
mehr als ein Drittel gesenkt werden. Die Emissionen pro 
Kopf liegen mit 4,9 Tonnen CO2 (2014) unter dem Bundes-
durchschnitt (9,6 Tonnen CO2 in 2015). Um bis 2050 
klimaneutral zu sein, muss Berlin aber weiter handeln. 
Langfristig wird eine Reduktion der städtischen Kohlen-
dioxidemissionen um 95 Prozent bis zur Mitte des Jahrhun-
derts angestrebt. 

Städte und Klimaschutz:
Rund 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt heute in Städten, 
die für 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen 
verantwortlich gemacht werden. Städte und Regionen rund 
um den Globus machen sich daher für den Klimaschutz 
stark. Berlin gehört dabei zu den Vorreitern.

Berlin ist eine grüne Stadt mit hoher Lebensqualität.
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Wissenschaftliche Expertise: 
Der Berliner Klimaschutzrat berät den Senat und das Abge-
ordnetenhaus unabhängig zu Fragen der Klimaschutz- und 
Energiepolitik. Er hat sich im September 2017 neu konstitu-
iert und setzt sich aus 10 Vertreterinnen und Vertretern aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen.

Kooperieren, informieren und fördern
Bewährte Projekte und Instrumente in den Bereichen Ko-
operation, Bildung und Information sowie Förderung im 
Bereich Klimaschutz werden fortgeführt und ergänzt: 

Klimaschutzvereinbarungen
 Berliner Versorgungsunternehmen, Hochschulen und 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft verpfl ichten sich 
darin, durch entsprechende Aktivitäten zu den Berliner 
Klimaschutzzielen beizutragen. 

ImpulsE-Programm
 Ist die zentrale Informations- und Bildungsplattform der 
Berliner Klimaschutz- und Energiepolitik. Jährliches High-
light sind die ImpulsE-Veranstaltungen auf den Berliner 
Energietagen sowie die Aktionswoche „Berlin spart Ener-
gie“ im Rahmen der Kampagne „Berlin spart Energie“.

Bildung
 Projekte zu Klimaschutz und Energie  in Schulen und Kin-
dertagesstätten sowie Veranstaltungen für junge Erwach-
sene im Themenfeld dienen der Verankerung des Klima-
schutzes bei den Entscheidungsträgern von Morgen.

BENE-Klima
 Das durch den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) kofi nanzierte Berliner Programm für 
Nachhaltige Entwicklung (BENE) stellt bis 2020 unter an-
derem Fördermittel für innovative Maßnahmen und Pro-
jekte zur Minderung von Kohlendioxidemissionen bereit. 

Berliner Informationsstelle Klimaschutz (BIK)
 Sie gibt einen Überblick über die Vielfalt der Klimaschutz-
maßnahmen und Praxisprojekte in Berlin.
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Handlungsfelder des BEK 2030
Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, daher unter-
scheidet das BEK 2030 zwischen verschiedenen Handlungs-
feldern. Es setzt auf einen strategischen und integrierten 
Ansatz, in dem es Klimaschutz und Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels vereint. 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030
Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030, 
kurz BEK 2030, wurde am 25. Januar 2018 vom Berliner Ab-
geordnetenhaus beschlossen. 

Die rund 100 Strategien und Maßnahmen gelten für den 
Umsetzungszeitraum bis 2021 und den Entwicklungshori-
zont 2030. Sie wurden auf Grundlage wissenschaftlicher 
Empfehlungen und Ergebnisse aus einer breiten Öffentlich-
keitsbeteiligung erarbeitet. Koordiniert wird die Umsetzung 
des BEK 2030 durch die für Klimaschutz zuständige Senats-
verwaltung. Dafür stehen in den nächsten Jahren zusätz-
liche finanzielle Mittel zur Verfügung. 

Mit einem digitalen Informations- und Monitoringsystem 
– kurz diBEK – wird der Umsetzungsstand und die Wirksam-
keit der Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und -anpas-
sung sowie die Entwicklung der durch den Klimawandel 
bedingten Veränderungen in Berlin dargestellt.  

Berlin steigt aus der Kohle aus
Als erstes deutsches Bundesland hat Berlin sich zu einem 
Ausstieg aus der Kohlenutzung  bekannt. Nach den Bestim-
mungen des Berliner Energiewendegesetzes wird der Senat 
auf eine Beendigung der Energieerzeugung aus Steinkohle 
bis spätestens 2030 hinwirken. 2017 wurden bereits die 
letzten Berliner Braunkohlekraftwerke stillgelegt. 

In einer Machbarkeitsstudie des Landes Berlin und Vatten-
fall werden die Möglichkeiten einer Abschaltung der noch 
bestehenden mit Steinkohle befeuerten Heizkraftwerke bis 
spätestens 2030 sowie die Schaffung einer weitgehend CO2-
freien Fernwärmeversorgung detailliert untersucht. Ziel ist 
die Entwicklung eines konkreten Fahrplans, unter Berück-
sichtigung eines umwelt- und  sozialverträglichen Ausstiegs 
sowie der Beibehaltung der Versorgungssicherheit. Mit der 
erfolgreichen Umsetzung dieses Fahrplans wird ein ent-
scheidender Schritt für eine Wärmewende in Berlin bewirkt.

Mit dem Pariser Klimaschutzübereinkommen wurde eine 
neue und ambitionierte Grundlage für die weltweiten An-
strengungen zum Schutz des Klimas geschaffen. Die Ge-
meinschaft aller Staaten hat sich auf ein gemeinsames Ziel  
und Vorgehen im Kampf gegen den Klimawandel verstän-
digt. Der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur 
soll deutlich unter 2 Grad Celsius gehalten und sogar eine 
Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius angestrebt werden.
Der Beitrag der Städte ist dabei wesentlich, da sie für einen 
Großteil der ursächlichen Treibhausgasemissionen verant-
wortlich gemacht werden. Gleichzeitig ist der Klimawandel 
in dicht besiedelten, urbanen Gebieten deutlich spürbar. 
Extremwetterereignisse wie die starken Stürme und Stark-
regenereignisse des Jahres 2017 unterstreichen auch in 
Berlin die Notwendigkeit des Handelns. 
Berlin nimmt diese Verantwortung an und will bis 2050 kli-
maneutral sein. Das ist ein ehrgeiziges, aber machbares 
Ziel. Mit dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 
2030 liegt dafür der entsprechende Fahrplan vor. Klima-
schutz ist nun fester Bestandteil der Berliner Regierungspo-
litik. Dazu gehört auch die Beendigung der Stromerzeugung 
und Wärmeerzeugung auf Basis von Kohle in Berlin bis spä-
testens 2030, auf welche der Senat hinwirkt. Daneben ste-
hen die Bereiche Verkehr und Gebäude im Fokus, da durch 
Mobilität und Heizen ein Großteil der Kohlendioxidemissio-
nen in Berlin verursacht wird.

Regine Günther
Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

©
 H

off
ot

og
ra

fe
n

 

2012 2020 2030 2040 2050

Gebäude

Wirtschaft

Konsum

Verkehr

0

4

8

12

16

20

24

Em
iss

io
ne

n 
in

 M
io

. t
 C

O 2

2020:
-40 % ggü. 1990

2030:
-60 % ggü. 1990

Einsparungen gesamt 
bis 2050: -85 % ggü. 1990

Im Berliner Energiewendegesetz vorgesehene Entwicklung der CO2-Emissionen in Berlin

Was legt das Berliner Energiewendegesetz noch fest:
 Verbindliche Klimaschutzziele: Senkung der Kohlen- 
dioxidemissionen bis 2020 um 40, bis 2030 um 60 und 
bis 2050 um 85 Prozent, verglichen mit Basisjahr 1990

  Erstellung und Umsetzung eines Berliner Energie- und  
Klimaschutzprogramms, einschließlich eines Moni- 
torings und regelmäßiger Fortschreibung

  Vorbildrolle der öffentlichen Hand
  Regelungen zu Energie, Bildung und Anpassung an die 
Folgen des Klimawandelns

Meilenstein der Berliner Klimaschutzpolitik: 
Mit dem BEK 2030 wurden erstmalig in Berlin Klimaschutz-
ziele mit Strategien und Maßnahmen unterlegt. Es stellt 
den „Fahrplan“ auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Energie

	Senkung des Energiebedarfs, Wan-
del zu einer dezentralen, flexiblen 
auf erneuerbare Energien basie-
renden, sicheren und sozialver-
träglichen Energieversorgung

Gebäude und Stadtentwicklung
 Erhöhung der Sanierungsrate und 
-tiefe zur energetischen Ertüchti-
gung des Gebäudebestandes, Ver-
änderung der Nahverdichtungsrate 
(„Stadt der kurzen Wege“)

Wirtschaft
 Steigerung Energieeffizienz und 
Substitution fossiler Energieträger 
durch einen Mix aus Beratung, Ver-
netzung und Förderung

Verkehr
 Stärkung des Umweltverbunds 
durch Attraktivierung des Fuß- und 
Radverkehrs, Erhöhung alternati-
ver Antriebsarten und Senkung des 
Kraftstoffverbrauchs

Private Haushalte und Konsum
 Klimafreundliches Verhalten stär-
ken durch Beratung, Bildung und 
Förderung 

Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels 

 in den Bereichen Gesundheit, 
Stadtentwicklung, Stadtgrün, 
Forstwirtschaft, Verkehr, Gewerbe 
und Finanzwirtschaft

Die öffentliche Hand als Vorbild
Berlin will mit gutem Beispiel vorangehen. Daher sind im 
Berliner Energiewendegesetz eine Reihe von Vorbildver-
pflichtungen festgelegt. Senats- und Bezirksverwaltungen 
werden sich anhand eines Maßnahmenplans so organisie-
ren, dass sie ab dem Jahr 2030 CO2-neutral arbeiten, zum 
Beispiel im Bezug auf den Stromverbrauch in Verwaltungs-
gebäuden, die Fahrzeugflotte und Dienstreisen.

Parallel dazu ist die Sanierung des öffentlichen Gebäudebe-
standes von großer Bedeutung. Deshalb ist die Erstellung 
von Sanierungsfahrplänen vorgesehen, mit denen die  
Gebäudesubstanz  der Haupt- und Bezirksverwaltungen 
systematisch erfasst und die erforderlichen energetischen 
Sanierungsschritte in eine geeignete Reihenfolge (Fahr-
plan) gebracht werden. Durch die Umsetzung der Sanie-
rungsfahrpläne soll der öffentliche Gebäudebestand bis 
2050 umfassend energetisch saniert werden.

Internationales Engagement:
Berlin engagiert sich in europäischen und internationalen 
Städtebündnissen, wie dem EU-Konvent der Bürgermeister, 
dem Klimabündnis, der C40 Cities Climate Leadership Group 
sowie der Carbon Neutral Cities Alliance. An den histori-
schen Klimaverhandlungen in Paris Ende 2015, auf denen 
ein globales Klimaabkommen beschlossen wurde, nahm 
Berlin teil. 
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